Tip des Monats 2/06
Mogeln nicht erlaubt
Eine Autofahrerin übermalte ihre TÜV-Plaketten mit farbigem Nagellack. Sie erhoffte sich, hierdurch die anstehende Haupt- und Abgasuntersuchung hinauszuzögern.
Bei einer routinemässigen Fahrzeugkontrolle fielen den Beamten diese Übermalungen auf. Sie leiteten gegen die Autofahrerin ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

Nach Ansicht der Richter ist das Nummernschild mit der dazugehörigen TÜV-Plakette als eine einheitliche Urkunde anzusehen. Das Übermalen mit Nagellack stelle ein Fälschen und Beschädigen dieser Urkunde dar und bedeute strafrechtlich eine vorsätzliche Urkundenfälschung.

Das Amtsgericht Waldbröl verurteilte die Autofahrerin wegen jener Manipulation zu einer Geldstrafe von 750 €.

(Amtsgericht Waldbröl, Aktenzeichen 4 Ds 358/05)
